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Kompetenzen beherrschen – 
Wann kann man „es“?

Frank Flake
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Interessenkonflikte

• Notfallsanitäter

• Leiter Rettungsdienst beim         
Landkreis Oldenburg

• 1. Vorsitzender Deutscher Berufsverband 
Rettungsdienst e.V.

• Interessenkonflikte – Keine!

Interessenkonflikte
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Notfallsanitäter – auf zu neuen Ufern
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be ・ herr ・ schen
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§ 2a Eigenverantwortliche Durchführung heilkundlicher 
Maßnahmen durch Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter
• Bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztes oder bis 

zum Beginn einer weiteren ärztlichen, auch teleärztlichen, 
Versorgung dürfen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 
heilkundliche Maßnahmen, einschließlich heilkundlicher 
Maßnahmen invasiver oder medikamentöser Art, dann 
eigenverantwortlich durchführen, wenn

1. sie diese Maßnahmen in ihrer Ausbildung erlernt haben 
und beherrschen und

2. die Maßnahmen jeweils erforderlich sind, um Lebensgefahr 
oder wesentliche Folgeschäden von der Patientin oder dem 
Patienten abzuwenden.

§ 2a NotSanG – Neu sei 24. Februar 2021 – geändert 2023
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Kein First pass success:

Tübingen: 42%
Jena:  23%
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Kann man bei der Rate von Fehlversuchen 
noch von beherrschen sprechen?

Ja Nein
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?Wann kann man es?
Was ist ausbildbar?
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Notfallsanitäter – Pyramidenprozess

Notfallsanitäter
Notärzte

ÄLRD

Öffentl.
 Träger
Selbst-

verwaltungs-
körperschaften

Arbeitgeber

Ausbildungseinrichtungen

Medizinische Fachgesellschaften

An der Ausführung BeteiligteWas ist in der 
Praxis not-
wendig

Was ist fachlich 
akzeptabel?

Was ist in der Zeit 
ausbildbar?

Was ist für den Arbeitgeber verantwort-
bar und leistbar?

Was ist für die Zusammenarbeit der Berufs-
gruppen notwendig?

Was ist für die Zusammenarbeit der Berufsgruppen 
notwendig?

Medizinische Fach-
gesellschaften

Ausbildungseinrichtungen
Prüfungsbehörden

Hilfsorganisationen, Feuerwehren, 
Kommunen, Unternehmen

Bundesärztekammer, Landesärztekammern
Kassenärztliche Bundesvereinigung

Kommunen, Bundesländer
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Pyramidenprozess 2024
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Wird bei Ihnen nach dem 
Pyramidenprozess ausgebildet?

Ja Nein
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Beherrscht wird eine Maßnahme nach den allgemeinen 
Maßstäben beruflicher Bildung, wenn sie auf der Basis sicheren 
theoretischen Wissens praktisch sicher angewendet werden kann. 
Dass Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter die 
anzuwendenden Maßnahmen beherrschen, haben sie in aller 
Regel mit dem Bestehen der staatlichen Prüfung 
nachgewiesen. Insofern gilt in Bezug auf die Neuregelung kein 
anderer Maßstab.

     Bundestag Drucksache 19/24447

§ 4 NotSanG – Ausbildungsziel - Beherrschen
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Beherrschen „frisch“ ausgebildete 
Notfallsanitäter/Innen den Inhalt des 
Pyramidenprozess?

Ja Nein
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Der Notarzt – Realität im Notarztsystem

• 2 Jahre ärztliche Tätigkeit in 
stationärer Patientenversorgung, 
davon

• 6 Monate in Intensivstation, 
Notfallaufnahme oder Anästhesiologie

• 80 Stunden-Kurs Weiterbildung
• 50 Einsätze als Praktikum 
• Mündliche Prüfung bei den 

Ärztekammern
• Meist keine notfallmedizinische 

Pflichtfortbildung
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Der Notarzt – Realität im 
Notarztsystem

Defizite in manuellen Fertigkeiten
Der bodengebundene Notarzt wird:
• alle 0,4 Monate mit einem ACS,
• alle 0,8 Monate mit einem Schlaganfall,
• alle 1,8 Monate mit einem SHT,
• alle 14,5 Monate mit einem Polytrauma,
• alle 1,5 Monate mit einer Reanimation,
• alle 3,7 Monate mit Intubation außerhalb 

Reanimation,
• alle 76,5 Monate mit einer 

Thoraxdrainage konfrontiert

A.Gries et al, Einsatzrealität im Notarztdienst, Notfall+Rettungsmedizin 2005, 8 391-398, 2005
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Der Notarzt – Realität im 
Notarztsystem 2024/2025 LKO

Defizite in manuellen Fertigkeiten
Der bodengebundene Notarzt wird:
• alle 3 Monate mit einem ACS,
• alle 3,2 Jahre mit einem Schlaganfall,
• alle 3,6 Jahre mit einem (schweren) SHT,
• alle 0 Monate mit einem Polytrauma,
• alle 4 Monate mit einer Reanimation,
• alle 1,2 Jahre mit Intubation außerhalb 

Reanimation,
• alle 27,5 Jahre mit einer Thoraxdrainage 

konfrontiert

Gerade an Standorten mit 
geringer Einsatzfrequenz 
kann daher durch die 
ausschließliche Teilnahme 
am Notarztdienst eine zum 
Management anspruchsvoller 
Notfallsituationen 
erforderliche Routine nicht 
erworben bzw. aufrecht 
erhalten werden.
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?Wie erhält man seine Expertise?
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Bundesland Fortbildungsregelung
Baden-Württemberg mind. 30h jährlich

Bayern Regelmäßig
Berlin mind. 40h für NotSan

Brandenburg Mind. 24h für RFP; Disponenten 80h RTW Praktikum
Bremen 32h jährlich
Hamburg Mind. 30h jährlich
Hessen KT: 38h, NR: 32h+6h

Mecklenburg-Vorpommern mind. 30h
Niedersachsen Regelmäßig, 30h empfohlen

Nordrhein-Westfalen 30h jährlich, max. 10h Fernunterricht
Rheinland-Pfalz Mind. 30h jährlich

Saarland 30 UE a´45 Min. = 22,5h jährlich
Sachsen NFS: 40h, RA: 30h, RS: 20h

Sachsen-Anhalt Keine Angaben
Schleswig-Holstein Ø 40h, mind. 30h; Disponenten +24h spez. Fortbildung

Thüringen Mind. 30h jährlich; Disponenten +40h RTW-Praktikum

Notfallsanitäter – Fortbildungsregelung

Im Mittel 30h p.a.
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Notärzte – Fortbildungsregelung
1. Allgemeine ärztliche Fortbildungspflicht (bundesweit für alle Ärzte)
• Grundlage: § 95d SGB V (bzw. § 136b SGB V für Krankenhausärzte).
• Umfang: 250 CME-Punkte innerhalb von 5 Jahren.

2. Rettungsdienstgesetze der Länder (in einigen Bundesländern)
• z. B. 16 Stunden pro Jahr in Hessen (HRDG-Durchführungsverordnung.)
• 10 notfallmedizinische Fortbildungspunkte pro Jahr (z. B. NRW, Bayern, 

Thüringen, Schleswig-Holstein)

3. Berufs- und fachpolitische Empfehlungen
• Mehrere notfallmedizinische Organisationen fordern seit Jahren eine 

einheitliche Regelung.
• Typische Forderung: mindestens 10 spezifische Notarzt-

Fortbildungspunkte pro Jahr

Im Mittel 10 CME-Punkte (7,5h)
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Zwischenfazit

Neben demjenigen der die Fortbildung 
verantwortet, hängt es von jedem einzelnen ab, 
was er daraus macht, was er am Ende kann und 
wie er seine Expertise und damit das Beherrschen 
von Maßnahmen erhält!  
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Bei ・ spiel
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SHRDG Referentenentwurf - § 23 Fortbildung

(1) Der Träger des Rettungsdienstes und der Träger der Luftrettung ist verpflichtet 
das Rettungsdienstfachpersonal jährlich fortzubilden. Im Falle einer Beauftragung 
nach § 7 ist diese Verpflichtung dem oder der Beauftragten aufzuerlegen. Hierfür 
sollen trägerübergreifende Fortbildungskonzepte entwickelt werden, die die 
Möglichkeiten zur Durchführung der theoretischen Fortbildung im Rahmen von 
Online-Angeboten angemessen berücksichtigen.

(2) Notärztinnen und Notärzte sind jährlich durchschnittlich 30 Stunden in für die 
Notfallrettung relevanten Themen fortzubilden. Davon müssen mindestens acht 
Stunden gemeinsam mit Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern sowie 
Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern durchgeführt werden. Der 
jährliche Durchschnitt wird aus den Fortbildungsstunden des zu bewertenden Jahres 
und denen der beiden Vorjahre gebildet.
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SHRDG Referentenentwurf - § 23 Fortbildung

(3) Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sowie Rettungssanitäterinnen und 
Rettungssanitäter sind jährlich durchschnittlich 40 Stunden in für die Notfallrettung 
relevanten Themen fortzubilden. Der jährliche Durchschnitt wird aus den 
Fortbildungsstunden des zu bewertenden Jahres und denen der beiden Vorjahre gebildet. 
Davon sind mindestens 20 Stunden zusammen in einer kombinierten theoretischen 
und praktischen Fortbildung zu absolvieren und mindestens acht Stunden gemeinsamen 
mit Notärztinnen und Notärzten durchzuführen. Die gemeinsamen 
Fortbildungsmaßnahmen der Notärztinnen und Notärzte, Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter und der Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sollen insbesondere 
folgende Inhalte umfassen:

1. Training von Reanimationsmaßnahmen,
2. Versorgung von Kindernotfällen und in der Geburtshilfe sowie
3. Behandlung von schwerverletzten Patientinnen und Patienten, auch 

im Rahmen eines rettungsdienstlichen Großschadenereignisses.
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Der Landkreis Oldenburg – Schulungskonzept

Rettungs- und Notfallsanitäter:
• 2 Tage Online Schulung alle 3 Jahre
• 2 Tage Hands On Training alle 3 Jahre (max. 12 Personen)
• Medikamentenschulung alle 2 Jahre (5h)

Rettungssanitäter:
• Alle 5 Jahre ERC ILS Kurs (Anrechnung auf Skills Training)

Notfallsanitäter:
• Alle 5 Jahre ERC ALS, PHTLS, AMLS und EPC-Kurs 
   oder Äquivalent (ERC – Anrechnung auf Skills Training)

DBRD-Algorithmen

Methoxyfluran für RS

Neu 2026: Einführung RS-Algorithmen
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Fa ・ zit
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Fazit

• Die Frage ist nicht wurde es erlernt und beherrscht, sondern viel 
mehr ob die Expertise aufrechterhalten wurde.

• Beherrschen heißt auch Eigenverantwortung!

• Inhaltlich gilt das für alle am Rettungsdienst beteiligten 
Berufsgruppen.

• Die Verantwortung liegt beim Gesetzgeber und beim Träger des 
Rettungsdienstes.

Wir sollten mehr gemeinsam versuchen 
unsere Expertisen aufrecht zu erhalten, 
anstatt uns gegenseitig mangelnde 
Kenntnisse vorzuwerfen. 

Gemeinsame Trainings könnten helfen!
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